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SEXUALISIERTE GEWALT: RELEVANTE GESETZE 

Was ist strafbar und was ist der Strafrahmen? Strafgesetzbuch (StGB)  

Vergewaltigung 
§ 201 (1) Wer eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen Freiheit oder 
durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben (§ 89) zur Vornahme oder 
Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen 
Handlung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

 (2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwangerschaft der 
vergewaltigten Person zur Folge oder wird die vergewaltigte Person durch die Tat längere 
Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist 
der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat die Tat aber den Tod der 
vergewaltigten Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit 
lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. 

Geschlechtliche Nötigung 
§ 202 (1) Wer außer den Fällen des § 201 eine Person mit Gewalt oder durch gefährliche 
Drohung zur Vornahme oder Duldung einer geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit 
Freiheitsstrafe von schs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwangerschaft der 
genötigten Person zur Folge oder wird die genötigte Person durch die Tat längere Zeit 
hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der 
Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren, hat die Tat aber den Tod der 
genötigten Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu 
bestrafen. 

Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person 
§ 205. (1) Wer eine wehrlose Person oder eine Person, die wegen einer Geisteskrankheit, 
wegen einer geistigen Behinderung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder 
wegen einer anderen schweren, einem dieser Zustände gleichwertigen seelischen Störung 
unfähig ist, die Bedeutung des Vorgangs einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, 
unter Ausnützung dieses Zustands dadurch missbraucht, dass er an ihr eine geschlechtliche 
Handlung vornimmt oder von ihr an sich vornehmen lässt oder sie zu einer geschlechtlichen 
Handlung mit einer anderen Person oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu 
erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an sich selbst 
vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

 (2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwangerschaft zur 
Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen. Hat 
die Tat jedoch den Tod der missbrauchten Person zur Folge, so ist der Täter mit Freiheits-
strafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. 

Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen 
§ 206. (1) Wer mit einer unmündigen Person den Beischlaf oder eine dem Beischlaf gleich-
zusetzende geschlechtliche Handlung unternimmt, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu 
zehn Jahren zu bestrafen. 

 (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine unmündige Person zur Vornahme oder Duldung des 
Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung mit 
einer anderen Person oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu 
befriedigen, dazu verleitet, eine dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung 
an sich selbst vorzunehmen. 

 (3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwangerschaft der 
unmündigen Person zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von fünf ist zu fünfzehn 
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Jahren, hat sie aber den Tod der unmündigen Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn 
bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. 

 (4) Übersteigt das Alter des Täters das Alter der unmündigen Person nicht um mehr als drei 
Jahre, besteht die geschlechtliche Handlung nicht in der Penetration mit einem Gegenstand 
und hat die Tat weder eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) noch den Tod der 
unmündigen Person zur Folge, so ist der Täter nach Abs. 1 und 2 nicht zu bestrafen, es sei 
denn, die unmündige Person hätte das 13. Lebensjahr noch nicht vollendet. 

Sexueller Missbrauch von Unmündigen 
§ 207. (1) Wer außer dem Fall des § 206 eine geschlechtliche Handlung an einer unmün-
digen Person vornimmt oder von einer unmündigen Person an sich vornehmen lässt, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

 (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine unmündige Person zu einer geschlechtlichen 
Handlung (Abs. 1) mit einer anderen Person oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich 
zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an sich selbst 
vorzunehmen. 

 (3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) zur Folge, so ist der Täter mit 
Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der unmündigen Person 
zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Frei-
heitsstrafe zu bestrafen. 

 (4) Übersteigt das Alter des Täters das Alter der unmündigen Person nicht um mehr als vier 
Jahre und ist keine der Folgen des Abs. 3 eingetreten, so ist der Täter nach Abs. 1 und 2 
nicht zu bestrafen, es sei denn, die unmündige Person hätte das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet. 

Pornographische Darstellungen Minderjähriger 
§ 207a. (1) Wer eine pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4) 

1. herstellt oder 

2. einem anderen anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich macht, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

 (2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer eine 
pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4) zum Zweck der Verbrei-
tung herstellt, einführt, befördert oder ausführt oder eine Tat nach Abs. 1 gewerbsmäßig 
begeht. Mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat als 
Mitglied einer kriminellen Vereinigung oder so begeht, dass sie einen besonders schweren 
Nachteil der minderjährigen Person zur Folge hat; ebenso ist zu bestrafen, wer eine 
pornographische Darstellung einer minderjährigen Person (Abs. 4) unter Anwendung 
schwerer Gewalt herstellt oder bei der Herstellung das Leben der dargestellten minder-
jährigen Person vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet. 

 (3) Wer sich eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person (Abs. 
4 Z 3 und 4) verschafft oder eine solche besitzt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 
bestrafen. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer sich eine pornogra-
phische Darstellung einer unmündigen Person (Abs. 4) verschafft oder eine solche besitzt. 

(3a) Nach Abs. 3 wird auch bestraft, wer im Internet wissentlich auf eine pornographische 
Darstellung Minderjähriger zugreift. 

 (4) Pornographische Darstellungen Minderjähriger sind 

1. wirklichkeitsnahe Abbildungen einer geschlechtlichen Handlung an einer unmündigen 
Person oder einer unmündigen Person an sich selbst, an einer anderen Person oder mit 
einem Tier, 
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2. wirklichkeitsnahe Abbildungen eines Geschehens mit einer unmündigen Person, dessen 
Betrachtung nach den Umständen den Eindruck vermittelt, dass es sich dabei um eine 
geschlechtliche Handlung an der unmündigen Person oder der unmündigen Person an sich 
selbst, an einer anderen Person oder mit einem Tier handelt, 

3. wirklichkeitsnahe Abbildungen 

a) einer geschlechtlichen Handlung im Sinne der Z 1 oder eines Geschehens im Sinne der Z 
2, jedoch mit mündigen Minderjährigen, oder 

b) der Genitalien oder der Schamgegend Minderjähriger, soweit es sich um reißerisch 
verzerrte, auf sich selbst reduzierte und von anderen Lebensäußerungen losgelöste 
Abbildungen handelt, die der sexuellen Erregung des Betrachters dienen; 

4. bildliche Darstellungen, deren Betrachtung – zufolge Veränderung einer Abbildung oder 
ohne Verwendung einer solchen – nach den Umständen den Eindruck vermittelt, es handle 
sich um eine Abbildung nach den Z 1 bis 3. 

 (5) Nach Abs. 1 Z 1 und Abs. 3 ist nicht zu bestrafen, wer 

1. eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person mit deren 
Einwilligung und zu deren eigenem Gebrauch herstellt oder besitzt oder 

2. eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person nach Abs. 4 Z 4 
zu seinem eigenen Gebrauch herstellt oder besitzt, sofern mit der Tat keine Gefahr der 
Verbreitung der Darstellung verbunden ist. 

Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 
§ 207b. (1) Wer an einer Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und aus 
bestimmten Gründen noch nicht reif genug ist, die Bedeutung des Vorgangs einzusehen 
oder nach dieser Einsicht zu handeln, unter Ausnützung dieser mangelnden Reife sowie 
seiner altersbedingten Überlegenheit eine geschlechtliche Handlung vornimmt, von einer 
solchen Person an sich vornehmen lässt oder eine solche Person dazu verleitet, eine 
geschlechtliche Handlung an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich 
vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 
Tagessätzen zu bestrafen. 

 (2) Wer an einer Person, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unter Ausnützung 
einer Zwangslage dieser Person eine geschlechtliche Handlung vornimmt, von einer solchen 
Person an sich vornehmen lässt oder eine solche Person dazu verleitet, eine geschlechtliche 
Handlung an einemDritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu 
lassen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

 (3) Wer eine Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, unmittelbar durch ein 
Entgelt dazu  verleitet, eine geschlechtliche Handlung an ihm oder einem Dritten vorzu-
nehmen oder von ihm oder einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

Sittliche Gefährdung von Personen unter sechzehn Jahren 
§ 208. (1) Wer eine Handlung, die geeignet ist, die sittliche, seelische oder gesundheitliche 
Entwicklung von Personen unter sechzehn Jahren zu gefährden, vor einer unmündigen 
Person oder einer seiner Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht unterstehenden Person unter 
sechzehn Jahren vornimmt, um dadurch sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen 
oder zu befriedigen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen, es sei denn, dass 
nach den Umständen des Falles eine Gefährdung der unmündigen oder Person unter 
sechzehn Jahren ausgeschlossen ist. 

 (2) Übersteigt das Alter des Täters im ersten Fall des Abs. 1 das Alter der unmündigen 
Person nicht um mehr als vier Jahre, so ist der Täter nicht zu bestrafen, es sei denn, die 
unmündige Person hätte das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet. 
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Blutschande 
§ 211 (1)Wer mit einer Person, die mit ihm in gerader Linie verwandt ist, den Beischlaf 
vollzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

 (2)Wer eine Person, mit der er in absteigender Linie verwandt ist, zum Beischlaf verführt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

 (3) Wer mit seinem Bruder oder mit seiner Schwester den Beischlaf vollzieht, ist mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten zu bestrafen. 

 (4) Wer zur Zeit der Tat das neunzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist wegen 
Blutschande nicht zu bestrafen, wenn er zur Tat verführt worden ist. 

Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses 
§ 212. (1) Wer 

1. mit einer mit ihm in absteigender Linie verwandten minderjährigen Person, seinem 
minderjährigen Wahlkind, Stiefkind oder Mündel oder  

2. mit einer minderjährigen Person, die seiner Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht unter-
steht, unter Ausnützung seiner Stellung gegenüber dieser Person eine geschlechtliche 
Handlung vornimmt oder von einer solchen Person an sich vornehmen lässt oder, um sich 
oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine 
geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzunehmen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer 

1. als Arzt, klinischer Psychologe, Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut, Angehöriger 
eines Gesundheits- und Krankenpflegeberufes oder Seelsorger mit einer berufsmäßig 
betreuten Person, 

2. als Angestellter einer Erziehungsanstalt oder sonst als in einer Erziehungsanstalt 
Beschäftigter mit einer in der Anstalt betreuten Person oder 

3. als Beamter mit einer Person, die seiner amtlichen Obhut anvertraut ist, unter Ausnützung 
seiner Stellung dieser Person gegenüber eine geschlechtliche Handlung vornimmt oder von 
einer solchen Person an sich vornehmen lässt oder, um sich oder einen Dritten geschlecht-
lich zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an sich 
selbst vorzunehmen. 

Kuppelei 
§ 213. (1) Wer eine Person, zu der er in einem der im § 212 bezeichneten Verhältnisse steht, 
unter den dort genannten Voraussetzungen zu einer geschlechtlichen Handlung mit einer 
anderen Person verleitet oder die persönliche Annäherung der beiden Personen zur Vor-
nahme einer geschlechtlichen Handlung herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
zu bestrafen. 

(2) Handelt der Täter, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
so ist er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

Entgeltliche Vermittlung von Sexualkontakten mit Minderjährigen 
§ 214. (1) Wer die persönliche Annäherung einer unmündigen mit einer anderen Person zur 
Vornahme einer geschlechtlichen Handlung herbeiführt, um sich oder einem anderen einen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf 
Jahren zu bestrafen. 

 (2) Wer außer dem Fall des Abs. 1 die persönliche Annäherung einer minderjährigen mit 
einer anderen Person zur Vornahme einer geschlechtlichen Handlung herbeiführt, um sich 
oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 
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Förderung der Prostitution und pornographischer Darbietungen Minderjähriger 
§ 215a. (1) Wer eine minderjährige Person, mag sie auch bereits der Prostitution nachgehen, 
zur Ausübung der Prostitution oder zur Mitwirkung an einer pornographischen Darbietung 
anwirbt oder einem anderen zu einem solchen Zweck anbietet oder vermittelt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Ebenso ist zu bestrafen, wer eine minder-
jährige Person, die der Prostitution nachgeht oder an einer pornographischen Darbietung 
mitwirkt, ausnützt, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden. 

 (2) Wer die Tat im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, unter Anwendung schwerer 
Gewalt oder so begeht, dass durch die Tat das Leben der Person vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gefährdet wird oder die Tat einen besonders schweren Nachteil für die Person zur 
Folge hat, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Wer die 
Tat gegen eine unmündige Person begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen. 

 (3) An einer pornographischen Darbietung wirkt mit, wer dabei eine auf sich selbst 
reduzierte, von anderen Lebensäußerungen losgelöste und der sexuellen Erregung eines 
Betrachters dienende geschlechtliche Handlung an sich selbst, an einer anderen Person 
oder mit einem Tier vornimmt, eine solche geschlechtliche Handlung an sich vornehmen 
lässt oder auf solche Weise seine Genitalien oder seine Schamgegend zur Schau stellt. 

Menschenhandel 
§ 104a. (1) Wer 

1. eine minderjährige Person oder 

2. eine volljährige Person unter Einsatz unlauterer Mittel (Abs. 2) gegen die Person mit 
demVorsatz, dass sie sexuell, durch Organentnahme oder in ihrer Arbeitskraft ausgebeutet 
werde, anwirbt, beherbergt oder sonst aufnimmt, befördert oder einem anderen anbietet oder 
weitergibt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

 (2) Unlautere Mittel sind die Täuschung über Tatsachen, die Ausnützung einer Autoritäts-
stellung, einer Zwangslage, einer Geisteskrankheit oder eines Zustands, der die Person 
wehrlos macht, die Einschüchterung und die Gewährung oder Annahme eines Vorteils für 
die Übergabe der Herrschaft über die Person. 

 (3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat 
unter Einsatz von Gewalt oder gefährlicher Drohung begeht. 

 (4) Wer die Tat gegen eine unmündige Person, im Rahmen einer kriminellen Vereinigung, 
unter Anwendung schwerer Gewalt oder so begeht, dass durch die Tat das Leben der 
Person vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet wird oder die Tat einen besonders 
schweren Nachteil für die Person zur Folge hat, istmit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen. 

Grenzüberschreitender Prostitutionshandel 
§ 217. (1)Wer eine Person, mag sie auch bereits der Prostitution nachgehen, der Prostitution 
in einem anderen Staat als in dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, zuführt oder sie hiefür anwirbt, ist mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wenn er die Tat jedoch gewerbsmäßig begeht, mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

 (2) Wer eine Person (Abs. 1) mit dem Vorsatz, dass sie in einem anderen Staat als in dem, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
der Prostitution nachgehe, durch Täuschung über dieses Vorhaben verleitet oder mit Gewalt 
oder durch gefährliche Drohung nötigt, sich in einen anderen Staat zu begeben, oder sie mit 
Gewalt oder unter Ausnützung ihres Irrtums über dieses Vorhaben in einen anderen Staat 
befördert, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 
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Schwere Nötigung 
§ 106. (1) Wer eine Nötigung begeht, indem er (…) 

2. die genötigte oder eine andere Person, gegen die sich die Gewalt oder gefährliche 
Drohung richtet, durch diese Mittel längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt 
oder 

3. die genötigte Person zur Eheschließung, zur Prostitution oder zur Mitwirkung an einer 
pornographischen Darbietung (§ 215a Abs. 3) oder sonst zu einer Handlung, Duldung oder 
Unterlassung veranlasst, die besonders wichtige Interessen der genötigten oder einer dritten 
Person verletzt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

 (2) Hat die Tat den Selbstmord oder einen Selbstmordversuch der genötigten oder einer 
anderen Person, gegen die sich die Gewalt oder gefährliche Drohung richtet, zur Folge, so 
ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine Nötigung zur Prostitution oder zur Mitwirkung an einer 
pornographischen Darbietung gegen eine unmündige Person, im Rahmen einer kriminellen 
Vereinigung, unter Anwendung schwerer Gewalt oder so begeht, dass durch die Tat das 
Leben der Person vorsätzlich oder grob fahrlässig gefährdet wird oder die Tat einen 
besonders schweren Nachteil für die Person zur Folge hat. 

Beharrliche Verfolgung 
§ 107a. (1) Wer eine Person widerrechtlich beharrlich verfolgt (Abs. 2), ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie in ihrer 
Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt 

 1. ihre räumliche Nähe aufsucht, 

 2. im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines sonstigen 
Kommunikationsmittels oder über Dritte Kontakt zu ihr herstellt, 

 3. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Waren oder 
Dienstleistungen für sie bestellt oder 

 4. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, mit ihr 
Kontakt aufzunehmen. 

Fortgesetzte Gewaltausübung 

§ 107b. (1) Wer gegen eine andere Person eine längere Zeit hindurch fortgesetzt Gewalt 
ausübt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Gewalt im Sinne von Abs. 1 übt aus, wer eine andere Person am Körper misshandelt 
oder vorsätzliche mit Strafe bedrohte Handlungen gegen Leib und Leben oder gegen die 
Freiheit mit Ausnahme der strafbaren Handlungen nach §§ 107a, 108 und 110 begeht. 

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu bestrafen, wer 

 1. die Tat gegen eine unmündige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder 
einer geistigen Behinderung wehrlose Person begeht oder 

 2. durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der verletzten Person 
herstellt oder eine erhebliche Einschränkung der autonomen Lebensführung der verletzten 
Person bewirkt. 

(4) Wer eine Tat nach Abs. 3 auf qualvolle Weise begeht oder im Rahmen einer fortge-
setzten Gewaltausübung nach Abs. 3 wiederholt Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung und Integrität begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu 
bestrafen. Hat eine Tat nach Abs. 3 eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) 
zur Folge oder wird die Gewalt nach Abs. 3 länger als ein Jahr ausgeübt, so ist der Täter mit 
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Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat sie aber den Tod der verletzten Person 
zur Folge, mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen. 

(5) Der Täter ist nicht nach den vorstehenden Bestimmungen zu bestrafen, wenn die Tat 
nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist. 
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Schutzrechte 
Kindschaftsrecht (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch - ABGB) 

§ 137. (1) Die Eltern haben für die Erziehung ihrer minderjährigen Kinder zu sorgen und 
überhaupt ihr Wohl zu fördern. 

§ 146. (1) Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die Wahrnehmung des 
körperlichen Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, die Erziehung 
besonders die Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die 
Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes 
sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf. 

§ 146a. Das minderjährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu befolgen. Die Eltern 
haben bei ihren Anordnungen und deren Durchsetzung auf Alter, Entwicklung und 
Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu nehmen; die Anwendung von Gewalt und die 
Zufügung körperlichen oder seelischen Leides sind unzulässig. 

§ 176. (1) Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des minderjährigen Kindes, so 
hat das Gericht, von wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des 
Kindes nötigen Verfügungen zu treffen. (….) 

Familie und öffentliche Jugendwohlfahrt (Jugendwohlfahrtsgesetz) 
§ 2. (…) 

 (4) Der Jugendwohlfahrtsträger hat Meldungen über den Verdacht der Vernachlässigung, 
Misshandlung oder des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen, welche gemäß § 37 oder 
aufgrund berufsrechtlicher Ermächtigungen oder Verpflichtungen an den 
Jugendwohlfahrtsträger erstattet werden, personenbezogen zu erfassen und unverzüglich zu 
überprüfen. Diese Daten sind nur zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen 
Jugendwohlfahrt zu verarbeiten, zu benützen, zu übermitteln oder zu überlassen. Unrichtige 
Daten sind von Amts wegen zu löschen. 

Soziale Dienste (Jugendwohlfahrtsgesetz) 
§ 12. (1) Als soziale Dienste sollen besonders angeboten werden: 

1. Bildung für werdende Eltern, Eltern und Erziehungsberechtigte zur Stärkung der Fähigkeit 
zur Pflege und Erziehung sowie zur Vorbeugung von Entwicklungsstörungen und 
Erziehungsschwierigkeiten sowie von physischer, psychischer und sexueller Gewalt, etwa 
Elternschulen, (…) 

7. Pflegeplätze in Familien, Heimen und sonstigen Einrichtungen, besonders Kinderdörfern 
und sozialpädagogischen Wohngemeinschaften. (…) 

 

Verschwiegenheits-, Anzeige- und Meldepflicht, Anzeigerecht 
Anzeigepflicht (Strafprozessordnung) 

§ 78. (1) Wird einer Behörde oder öffentlichen Dienststelle der Verdacht einer Straftat 
bekannt, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbereich betrifft, so ist sie zur Anzeige an 
Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft verpflichtet. 

(2) Eine Pflicht zur Anzeige nach Abs. 1 besteht nicht, 

 1. wenn die Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren 
Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, oder 

 2. wenn und solange hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, die 
Strafbarkeit der Tat werde binnen kurzem durch schadensbereinigende Maßnahmen 
entfallen. 
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(3) Die Behörde oder öffentliche Dienststelle hat jedenfalls alles zu unternehmen, was zum 
Schutz des Opfers oder anderer Personen vor Gefährdung notwendig ist; erforderlichenfalls 
ist auch in den Fällen des Abs. 2 Anzeige zu erstatten. 

(4) Die Anzeigepflicht der Sicherheitsbehörden bleibt unberührt. 

Anzeige- und Anhalterecht (Strafprozessordnung) 
§ 80. (1) Wer von der Begehung einer strafbaren Handlung Kenntnis erlangt, ist zur Anzeige 
an Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft berechtigt. 

(2) Wer auf Grund bestimmter Tatsachen annehmen kann, dass eine Person eine strafbare 
Handlung ausführe, unmittelbar zuvor ausgeführt habe oder dass wegen der Begehung einer 
strafbaren Handlung nach ihr gefahndet werde, ist berechtigt, diese Person auf 
verhältnismäßige Weise anzuhalten, jedoch zur unverzüglichen Anzeige an das nächst 
erreichbare Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes verpflichtet. 

Verschwiegenheits-, Anzeige- und Meldepflicht für Ärzt/innen (Ärztegesetz) 
§ 54. (1) Der Arzt und seine Hilfspersonen sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen in 
Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet. 
(…) 

 (4) Ergibt sich für den Arzt in Ausübung seines Berufes der Verdacht, dass durch eine 
gerichtlich strafbare Handlung der Tod oder die schwere Körperverletzung herbeigeführt 
wurde, so hat der Arzt, sofern Abs. 5 nicht anderes bestimmt, der Sicherheitsbehörde 
unverzüglich Anzeige zu erstatten. Gleiches gilt im Fall des Verdachts, dass eine volljährige 
Person, die ihre Interessen nicht selbst wahrzunehmen vermag, misshandelt, gequält, 
vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden ist. 

 (5) Ergibt sich für den Arzt in Ausübung seines Berufes der Verdacht, dass ein Minder-
jähriger misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht worden ist, so hat der 
Arzt Anzeige an die Sicherheitsbehörde zu erstatten. Richtet sich der Verdacht gegen einen 
nahen Angehörigen (§ 166 StGB), so kann die Anzeige so lange unterbleiben, als dies das 
Wohl des Minderjährigen erfordert und eine Zusammenarbeit mit dem Jugendwohlfahrts-
träger und gegebenenfalls eine Einbeziehung einer Kinderschutzeinrichtung an einer 
Krankenanstalt erfolgt. 

 (6) In den Fällen einer vorsätzlich begangenen schweren Körperverletzung hat der Arzt auf 
bestehende Opferschutzeinrichtungen hinzuweisen. In den Fällen des Abs. 5 hat er überdies 
unverzüglich und nachweislich Meldung an den zuständigen Jugendwohlfahrtsträger zu 
erstatten. 

Mitteilungspflicht (Jugendwohlfahrtsgesetz) 
§ 37. (1) Die Behörden, besonders soweit sie für Einrichtungen zur Betreuung und zum 
Unterricht von Minderjährigen zuständig sind, und die Organe der öffentlichen Aufsicht 
haben den Jugendwohlfahrtsträgern alle bekannt gewordenen Tatsachen mitzuteilen, die zur 
Vollziehung der Jugendwohlfahrt erforderlich sind. 

 (2) Ergibt sich für in der Begutachtung, Betreuung und Behandlung Minderjähriger tätige 
Angehörige eines medizinischen Gesundheitsberufes sowie für in der Jugendwohlfahrt tätige 
oder beauftragte Personen, die aufgrund berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind, der Verdacht, dass Minderjährige misshandelt, gequält, vernachlässigt oder 
sexuell missbraucht worden sind, haben sie, sofern dies zur Verhinderung einer weiteren 
erheblichen Gefährdung des Kindeswohles erforderlich ist, dem Jugendwohlfahrtsträger 
Meldung zu erstatten. 

 (3) Soweit die Wahrnehmungen der in der Jugendwohlfahrt tätigen oder beauftragten 
Personen, die aufgrund berufsrechtlicher Vorschriften zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, 
drohende oder sonstige bereits eingetretene Gefährdungen des Kindeswohles betreffen, 
sind diese zur Mitteilung an den Jugendwohlfahrtsträger berechtigt, soweit die Wahrnehmun-
gen Minderjährige betreffen und die Information der Abwendung oder Beseitigung der 
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Gefährdung dient. Weitergehende Ausnahmen von bestehenden Verschwiegenheitspflichten 
bleiben unberührt. (…) 

 
Opferrechte im Strafverfahren 

Definitionen (Strafprozessordnung) 
§ 65. Im Sinne dieses Gesetzes ist 

 1. "Opfer" 

 a. jede Person, die durch eine vorsätzlich begangene Straftat Gewalt oder 
gefährlicher Drohung ausgesetzt oder in ihrer sexuellen Integrität beeinträchtigt worden sein 
könnte, 

 b. der Ehegatte, der Lebensgefährte, die Verwandten in gerader Linie, der 
Bruder oder die Schwester einer Person, deren Tod durch eine Straftat herbeigeführt worden 
sein könnte, oder andere Angehörige, die Zeugen der Tat waren, 

 c. jede andere Person, die durch eine Straftat einen Schaden erlitten haben oder 
sonst in ihren strafrechtlich geschützten Rechtsgütern beeinträchtigt worden sein könnte, 

 2. "Privatbeteiligter" jedes Opfer, das erklärt, sich am Verfahren zu beteiligen, um 
Ersatz für den erlittenen Schaden oder die 

erlittene Beeinträchtigung zu begehren, (…) 

 4. "Subsidiarankläger" jeder Privatbeteiligte, der eine von der Staatsanwaltschaft 
zurückgezogene Anklage aufrecht hält. 

 Opferrechte (einschließlich Prozessbegleitung) (Strafprozessordnung) 
§ 66. (1) Opfer haben - unabhängig von ihrer Stellung als Privatbeteiligte - das Recht, 

 1. sich vertreten zu lassen (§ 73), 

 2. Akteneinsicht zu nehmen (§ 68), 

 3. vor ihrer Vernehmung vom Gegenstand des Verfahrens und über ihre 
wesentlichen Rechte informiert zu werden (§ 70 Abs. 1), 

 4. vom Fortgang des Verfahrens verständigt zu werden (§§ 177 Abs. 5, 194, 197 
Abs. 3, 206 und 208 Abs. 3), 

 5. Übersetzungshilfe zu erhalten, für die § 56 sinngemäß gilt, 

 6. an einer kontradiktorischen Vernehmung von Zeugen und Beschuldigten (§ 
165) und an einer Tatrekonstruktion (§ 150 Abs. 1) teilzunehmen, 

 7. während der Hauptverhandlung anwesend zu sein und Angeklagte, Zeugen 
und Sachverständige zu befragen sowie zu ihren Ansprüchen gehört zu werden, 

 8. die Fortführung eines durch die Staatsanwaltschaft eingestellten Verfahrens 
zu verlangen (§ 195 Abs. 1). 

(2) Opfern im Sinne des § 65 Z 1 lit. a oder b ist auf ihr Verlangen psychosoziale und 
juristische Prozessbegleitung zu gewähren, soweit dies zur Wahrung der prozessualen 
Rechte der Opfer unter größtmöglicher Bedachtnahme auf ihre persönliche Betroffenheit 
erforderlich ist. Psychosoziale Prozessbegleitung umfasst die Vorbereitung der Betroffenen 
auf das Verfahren und die mit ihm verbundenen emotionalen Belastungen sowie die 
Begleitung zu Vernehmungen im Ermittlungs- und Hauptverfahren, juristische 
Prozessbegleitung die rechtliche Beratung und Vertretung durch einen Rechtsanwalt. Die 
Bundesministerin für Justiz ist ermächtigt, bewährte geeignete Einrichtungen vertraglich zu 
beauftragen, Opfern im Sinne des § 65 Z 1 lit. a oder b nach Prüfung der gesetzlichen 
Voraussetzungen Prozessbegleitung zu gewähren. 
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Privatbeteiligung (einschließlich Verfahrenshilfe) (Strafprozessordnung) 
§ 67. (1) Opfer haben das Recht, den Ersatz des durch die Straftat erlittenen Schadens oder 
eine Entschädigung für die Beeinträchtigung ihrer strafrechtlich geschützten Rechtsgüter zu 
begehren. Das Ausmaß des Schadens oder der Beeinträchtigung ist von Amts wegen 
festzustellen, soweit dies auf Grund der Ergebnisse des Strafverfahrens oder weiterer 
einfacher Erhebungen möglich ist. Wird für die Beurteilung einer Körperverletzung oder 
Gesundheitsschädigung ein Sachverständiger bestellt, so ist ihm auch die Feststellung der 
Schmerzperioden aufzutragen. 

(2) Opfer werden durch Erklärung zu Privatbeteiligten. In der Erklärung haben sie, soweit 
dies nicht offensichtlich ist, ihre Berechtigung, am Verfahren mitzuwirken, und ihre 
Ansprüche auf Schadenersatz oder Entschädigung zu begründen. 

(3) Eine Erklärung nach Abs. 2 ist bei der Kriminalpolizei oder bei der Staatsanwaltschaft, 
nach Einbringen der Anklage beim Gericht einzubringen. Sie muss längstens bis zum 
Schluss des Beweisverfahrens abgegeben werden; bis dahin ist auch die Höhe des 
Schadenersatzes oder der Entschädigung zu beziffern. Die Erklärung kann jederzeit 
zurückgezogen werden. 

(4) Eine Erklärung ist zurückzuweisen, wenn 

 1. sie offensichtlich unberechtigt ist, 

 2. sie verspätet abgegeben wurde (Abs. 3) oder 

 3. die Höhe des Schadenersatzes oder der Entschädigung nicht rechtzeitig 
beziffert wurde. 

(5) Die Zurückweisung einer Erklärung nach Abs. 4 obliegt der Staatsanwaltschaft, nach 
Einbringen der Anklage dem Gericht. 

(6) Privatbeteiligte haben über die Rechte der Opfer (§ 66) hinaus das Recht, 

 1. die Aufnahme von Beweisen nach § 55 zu beantragen, 

 2. die Anklage nach § 72 aufrechtzuerhalten, wenn die Staatsanwaltschaft von 
ihr zurücktritt, 

 3. Beschwerde gegen die gerichtliche Einstellung des Verfahrens nach § 87 zu 
erheben, 

 4. zur Hauptverhandlung geladen zu werden und Gelegenheit zu erhalten, nach 
dem Schlussantrag der Staatsanwaltschaft ihre Ansprüche auszuführen und zu begründen. 

 5. Berufung wegen ihrer privatrechtlichen Ansprüche nach § 366 zu erheben. 

(7) Privatbeteiligten ist - soweit ihnen nicht juristische Prozessbegleitung zu gewähren ist (§ 
66 Abs. 2) - Verfahrenshilfe durch unentgeltliche Beigebung eines Rechtsanwalts zu bewil-
ligen, soweit die Vertretung durch einen Rechtsanwalt im Interesse der Rechtspflege, vor 
allem im Interesse einer zweckentsprechenden Durchsetzung ihrer Ansprüche zur Vermei-
dung eines nachfolgenden Zivilverfahrens erforderlich ist, und sie außerstande sind, die 
Kosten ihrer anwaltlichen Vertretung ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu 
bestreiten. Als notwendiger Unterhalt ist derjenige anzusehen, den die Person für sich und 
ihre Familie, für deren Unterhalt sie zu sorgen hat, zu einer einfachen Lebensführung be-
nötigt. Für die Beigebung und Bestellung eines solchen Vertreters gelten die Bestimmungen 
der §§ 61 Abs. 4, 62 Abs. 1, 2 und 4 sinngemäß. 

Aussagebefreiung (Strafprozessordnung) 
§ 156. (1) Von der Pflicht zur Aussage sind befreit: 

 1. Personen, die im Verfahren gegen einen Angehörigen aussagen sollen (§ 72 
StGB), wobei die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person als Angehörige für 
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die Beurteilung der Berechtigung zur Aussageverweigerung aufrecht bleibt, auch wenn die 
Ehe nicht mehr besteht, 

 2. Personen, die durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte Straftat verletzt 
worden sein könnten und zur Zeit ihrer Vernehmung das vierzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben oder in ihrer Geschlechtssphäre verletzt worden sein könnten, wenn die 
Parteien Gelegenheit hatten, sich an einer vorausgegangenen kontradiktorischen Einver-
nahme zu beteiligen (§§ 165, 247). 

(2) Nach Abs. 1 Z 1 ist eine erwachsene Person, die als Privatbeteiligte am Verfahren 
mitwirkt (§ 67), von der Aussage nicht befreit. 

(3) Besteht die Befreiung von der Aussage im Verfahren gegen mehrere Beschuldigte nur 
gegenüber einem von ihnen, so ist der Zeuge hinsichtlich der anderen nur dann befreit, wenn 
eine Trennung der Aussagen nicht möglich ist. Gleiches gilt, wenn sich der Befreiungsgrund 
nur auf einen von mehreren Sachverhalten bezieht. 

Aussageverweigerung (Strafprozessordnung) 
§ 157. (1) Zur Verweigerung der Aussage sind berechtigt: 

 1. Personen, soweit sie ansonsten sich oder einen Angehörigen (§ 156 Abs. 1 Z 
1) der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder im Zusammenhang mit einem gegen sie 
geführten Strafverfahren der Gefahr aussetzen würden, sich über ihre bisherige Aussage 
hinaus selbst zu belasten, (…) 

 3. Fachärzte für Psychiatrie, Psychotherapeuten, Psychologen, Bewährungs-
helfer, eingetragene Mediatoren nach dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz, BGBl. I Nr. 
29/2003, und Mitarbeiter anerkannter Einrichtungen zur psychosozialen Beratung und 
Betreuung über das, was ihnen in dieser Eigenschaft bekannt geworden ist,  (…) 

(2) Das Recht der in Abs. 1 Z 2 bis 5 angeführten Personen, die Aussage zu verweigern, darf 
bei sonstiger Nichtigkeit nicht umgangen werden, insbesondere nicht durch Sicherstellung 
und Beschlagnahme von Unterlagen oder auf Datenträgern gespeicherten Informationen 
oder durch Vernehmung der Hilfskräfte oder der Personen, die zur Ausbildung an der 
berufsmäßigen Tätigkeit nach Abs. 1 Z 2 bis 4 teilnehmen. 

 

§ 158. (1) Die Beantwortung einzelner Fragen können verweigern: 

 1. Personen, soweit sie ansonsten sich oder einen Angehörigen (§ 156 Abs. 1 Z 
1) der Schande oder der Gefahr eines unmittelbaren und bedeutenden vermögensrecht-
lichen Nachteils aussetzen würden, 

 2. Personen, die durch die dem Beschuldigten zur Last gelegte Straftat in ihrer 
Geschlechtssphäre verletzt wurden oder verletzt worden sein könnten, soweit sie Einzel-
heiten der Tat zu offenbaren hätten, deren Schilderung sie für unzumutbar halten, 

 3. Personen, soweit sie Umstände aus ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich 
oder dem höchstpersönlichen Lebensbereich einer anderen Person zu offenbaren hätten. 

(2) Die in Abs. 1 angeführten Personen können jedoch trotz Weigerung zur Aussage 
verpflichtet werden, wenn dies wegen der besonderen Bedeutung ihrer Aussage für den 
Gegenstand des Verfahrens unerlässlich ist. 

Information und Nichtigkeit (Strafprozessordnung) 
§ 159. (1) Über ihre Befreiung von der Aussagepflicht oder ihr Recht auf Verweigerung der 
gesamten oder eines Teiles der Aussage sind Zeugen vor Beginn ihrer Vernehmung zu 
informieren. Werden Anhaltspunkte für ein solches Recht erst während der Vernehmung 
bekannt, so ist die Information zu diesem Zeitpunkt vorzunehmen. 
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(2) Ein Zeuge, der einen Befreiungs- oder Verweigerungsgrund in Anspruch nehmen will, hat 
diesen, soweit er nicht offenkundig ist, glaubhaft zu machen. Darüber abgegebene 
Erklärungen sind zu protokollieren. 

(3) Hat ein Zeuge auf seine Befreiung von der Aussagepflicht nach § 156 Abs. 1 Z 1 nicht 
ausdrücklich verzichtet, so ist seine gesamte Aussage nichtig. Wurde ein Zeuge, der ein 
Recht auf Verweigerung der Aussage nach § 157 Abs. 1 Z 2 bis 5 hat, darüber nicht 
rechtzeitig informiert, so ist jener Teil seiner Aussage nichtig, auf den sich das Verweige-
rungsrecht bezieht. Das aufgenommene Protokoll ist insoweit zu vernichten. 

 
 Durchführung der Vernehmung (inkl. Vertrauensperson) (Strafprozessordnung) 
§ 160. (1) In der Regel ist jeder Zeuge einzeln und in Abwesenheit der Verfahrensbeteiligten 
und anderer Zeugen zu vernehmen. Personen, die durch Krankheit oder Gebrechlichkeit 
oder aus anderen berücksichtigungswürdigen Umständen verhindert sind, eine Ladung zu 
befolgen, können in ihrer Wohnung oder an ihrem sonstigen Aufenthaltsort gehört werden. 

(2) Auf Verlangen des Zeugen ist einer Person seines Vertrauens die Anwesenheit bei der 
Vernehmung zu gestatten. Auf dieses Recht ist in der Ladung hinzuweisen. Als Vertrauens-
person kann ausgeschlossen werden, wer der Mitwirkung an der Straftat verdächtig ist, wer 
als Zeuge vernommen wurde oder werden soll und wer sonst am Verfahren beteiligt ist oder 
besorgen lässt, dass seine Anwesenheit den Zeugen an einer freien und vollständigen 
Aussage beeinflussen könnte. Vertrauenspersonen sind zur Verschwiegenheit über ihre 
Wahrnehmungen im Zuge der Vernehmung verpflichtet (§ 301 Abs. 2 StGB). 

(3) Der Vernehmung einer Person, die psychisch krank oder geistig behindert ist oder die 
das vierzehnte Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hat, ist jedenfalls eine Person ihres 
Vertrauens beizuziehen. 

§ 161. (1) Der Zeuge ist vor Beginn der Vernehmung zu ermahnen, richtig, vollständig und 
derart auszusagen, dass er seine Aussage erforderlichenfalls vor Gericht beeiden könne. 
Sodann ist er über Vor- und Familienname, Geburtsort und -datum, Beruf und Wohnort oder 
eine sonstige zur Ladung geeignete Anschrift sowie über sein Verhältnis zum Beschuldigten 
zu befragen. Im Falle der Anwesenheit anderer Personen ist darauf zu achten, dass die 
persönlichen Verhältnisse des Zeugen möglichst nicht öffentlich bekannt werden. 

(2) Danach ist der Zeuge um eine zusammenhängende Darstellung seiner Wahrnehmungen 
zu ersuchen. Sodann sind allfällige Unklarheiten oder Widersprüche aufzuklären. 

(3) Fragen, mit denen dem Zeugen Umstände vorgehalten werden, die erst durch seine Ant-
wort festgestellt werden sollen, dürfen nur dann gestellt werden, wenn dies zum Verständnis 
des Zusammenhanges erforderlich ist; solche Fragen und die darauf gegebenen Antworten 
sind wörtlich zu protokollieren. Fragen nach allfälligen strafgerichtlichen Verfahren gegen 
den Zeugen und nach deren Ausgang sowie Fragen nach Umständen aus dem höchst-
persönlichen Lebensbereich des Zeugen dürfen nicht gestellt werden, es sei denn, dass dies 
nach den besonderen Umständen des Falles unerlässlich ist. 

Anonyme Aussage (Strafprozessordnung) 
§ 162. Ist auf Grund bestimmter Tatsachen zu befürchten, dass der Zeuge sich oder einen  
Dritten durch die Bekanntgabe des Namens und anderer Angaben zur Person (§ 161 Abs. 1) 
oder durch Beantwortung von Fragen, die Rückschlüsse darauf zulassen, einer ernsten 
Gefahr für Leben, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit aussetzen würde, so 
kann ihm gestattet werden, solche Fragen nicht zu beantworten. In diesem Fall ist auch 
zulässig, dass der Zeuge seine äußere Erscheinung derart verändert, dass er nicht wieder 
erkannt werden kann. Es ist ihm jedoch nicht gestattet, sein Gesicht derart zu verhüllen, 
dass sein Mienenspiel nicht soweit wahrgenommen werden kann, als dies für die Beurteilung 
der Glaubwürdigkeit seiner Aussage unerlässlich ist. 
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Kontradiktorische Vernehmung (…) eines Zeugen (Strafprozessordnung) 
§ 165. (1) Eine kontradiktorische Vernehmung sowie die Ton- oder Bildaufnahme einer 
solchen Vernehmung (…) eines Zeugen ist zulässig, wenn zu besorgen ist, dass die 
Vernehmung in einer Hauptverhandlung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 
möglich sein werde. 

(2) Die kontradiktorische Vernehmung hat das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft in 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der §§ 249 und 250 durchzuführen (§ 104). 
Das Gericht hat der Staatsanwaltschaft, dem Beschuldigten, dem Opfer, dem Privatbe-
teiligten und deren Vertretern Gelegenheit zu geben, sich an der Vernehmung zu beteiligen 
und Fragen zu stellen. 

(3) Bei der Vernehmung eines Zeugen ist in seinem Interesse, besonders mit Rücksicht auf 
sein geringes Alter oder seinen seelischen oder gesundheitlichen Zustand, oder im Interesse 
der Wahrheitsfindung auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen die Gelegen-
heit zur Beteiligung derart zu beschränken, dass die Beteiligten des Verfahrens (Abs. 2) und 
ihre Vertreter die Vernehmung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und 
Bildübertragung mitverfolgen und ihr Fragerecht ausüben können, ohne bei der Befragung 
anwesend zu sein. Insbesondere wenn der Zeuge das vierzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, kann in diesem Fall ein Sachverständiger mit der Befragung beauftragt 
werden. In jedem Fall ist dafür Sorge zu tragen, dass eine Begegnung des Zeugen mit dem 
Beschuldigten und anderen Verfahrensbeteiligten möglichst unterbleibt. 

(4) Einen Zeugen, der das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und durch die dem 
Beschuldigten zur Last gelegte Straftat in seiner Geschlechtssphäre verletzt worden sein 
könnte, hat das Gericht in jedem Fall auf die in Abs. 3 beschriebene Art und Weise zu 
vernehmen, die übrigen im § 156 Abs. 1 Z 1 und 2 erwähnten Zeugen dann, wenn sie oder 
die Staatsanwaltschaft dies beantragen. 

(5) Vor der Vernehmung hat das Gericht den Zeugen überdies darüber zu informieren, dass 
das Protokoll in der Hauptverhandlung verlesen und Ton- oder Bildaufnahmen der Verneh-
mung vorgeführt werden können, auch wenn er im weiteren Verfahren die Aussage 
verweigern sollte. Soweit ein Sachverständiger mit der Durchführung der Befragung 
beauftragt wurde (Abs. 3), obliegt diesem die Vornahme dieser Information und jener nach 
§§ 161 Abs. 1. Auf das Alter und den Zustand des Zeugen ist dabei Rücksicht zu nehmen. 
Die Informationen und darüber abgegebene Erklärungen sind zu protokollieren. 

(6) Im Übrigen sind die Bestimmungen dieses Abschnitts sinngemäß anzuwenden. 

 

Opferrechte im Zivilverfahren 
Prozessbegleitung (Zivilprozessordnung) 

§ 73b. (1) Wurde einem Opfer im Strafverfahren psychosoziale Prozessbegleitung gewährt, 
so gilt diese auf sein Verlangen auch für einen zwischen ihm und dem Beschuldigten des 
Strafverfahrens geführten Zivilprozess, wenn der Gegenstand des Zivilprozesses in sach-
lichem Zusammenhang mit dem Gegenstand des Strafverfahrens steht und soweit dies zur 
Wahrung der prozessualen Rechte des Opfers unter größtmöglicher Bedachtnahme auf 
seine persönliche Betroffenheit erforderlich ist. Dies ist von der Opferschutzeinrichtung, die 
die Prozessbegleitung bereit stellt, zu beurteilen. Gleiches gilt, wenn das Opfer als Zeuge 
über den Gegenstand des Strafverfahrens vernommen werden soll. Die psychosoziale 
Prozessbegleitung wird für den Zivilprozess bis zu einem Höchstbetrag von 800 Euro 
gewährt; genießt das Opfer Verfahrenshilfe, so beträgt der Höchstbetrag 1 200 Euro. 

(2) Der psychosoziale Prozessbegleiter hat im Verfahren die Stellung einer Vertrauens-
person. Er darf das Opfer auf dessen Wunsch zu allen Verhandlungen und Vernehmungen 
begleiten. Er ist vom Gericht von diesen Terminen zu verständigen. Das Gericht hat nach 
rechtskräftiger Entscheidung über die Streitsache den Gegner zum Ersatz der für die 
psychosoziale Prozessbegleitung aufgewendeten Beträge gegenüber dem Bund zu 
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verpflichten, soweit dem Gegner die Kosten des Rechtsstreits auferlegt worden sind oder er 
sie in einem Vergleich übernommen hat. 

Abgesonderte Vernehmung (Zivilprozessordnung) 
§ 289a. (1) Steht der Gegenstand des Zivilprozesses in sachlichem Zusammenhang mit 
einem Strafverfahren, so ist bei der Vernehmung einer Person, die in diesem Strafverfahren 
Opfer im Sinn des § 65 Z 1 lit. a StPO ist, auf deren Antrag die Teilnahme der Parteien des 
Verfahrens und ihrer Vertreter an der Vernehmung derart zu beschränken, dass diese die 
Vernehmung unter Verwendung technischer Einrichtungen zur Wort- und Bildübertragung 
mitverfolgen und ihr Fragerecht ausüben können, ohne bei der Befragung anwesend zu sein. 
Ist das Opfer ein unmündiger Minderjähriger, so ist ein geeigneter Sachverständiger mit der 
Befragung zum Gegenstand des Strafverfahrens zu beauftragen. 

(2) Das Gericht kann auf Antrag eine Person auf die in Abs. 1 beschriebene Art und Weise 
vernehmen, wenn der zu vernehmenden Person eine Aussage in Anbetracht des Beweis-
themas und der persönlichen Betroffenheit in Anwesenheit der Parteien des Verfahrens und 
ihrer Vertreter nicht zumutbar ist. 

(3) Gegen Entscheidungen nach Abs. 1 und 2 ist kein Rechtsmittel zulässig. 

Vernehmung minderjähriger Personen (Zivilprozessordnung) 
§ 289b. (1) Ist die zu vernehmende Person minderjährig, so kann das Gericht auf Antrag 
oder von Amts wegen von ihrer Vernehmung zur Gänze oder zu einzelnen Themen-
bereichen absehen, wenn durch die Vernehmung das Wohl der minderjährigen Person unter 
Berücksichtigung ihrer geistigen Reife, des Gegenstands der Vernehmung und ihres 
Naheverhältnisses zu den Prozessparteien gefährdet würde. 

(2) Das Gericht kann auf Antrag oder von Amts wegen die Vernehmung auf die in § 289a 
Abs. 1 beschriebene Art und Weise, allenfalls auch durch einen geeigneten Sachver-
ständigen, vornehmen lassen, wenn das Wohl der minderjährigen Person zwar nicht durch 
die Vernehmung an sich, jedoch unter Berücksichtigung ihrer geistigen Reife, des Gegen-
stands der Vernehmung und ihres Naheverhältnisses zu den Prozessparteien durch die 
Vernehmung in Anwesenheit der Parteien oder ihrer Vertreter gefährdet würde. 

(3) Der Vernehmung der minderjährigen Person ist, soweit es in ihrem Interesse zweck-
mäßig ist, eine Person ihres Vertrauens beizuziehen. 

(4) Gegen die Entscheidung nach Abs. 1 ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 
Gegen die Entscheidung nach Abs. 2 ist kein Rechtsmittel zulässig. 

(Geheimhaltung der Wohnanschrift) (Zivilprozessordnung) 
§ 75a. (1) Eine Partei kann in Schriftsätzen von der Angabe ihres Wohnortes absehen, wenn 
sie ein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse dartut und einen Zustellungsbevoll-
mächtigten namhaft macht; der Wohnort ist dem Gericht in einem gesonderten Schriftsatz 
bekannt zu geben. 

(2) Die Angaben der Partei über den Wohnort sind vom Gericht unter Verschluss zu halten 
und geeignet zu verwahren. Urkunden, die Angaben über den Wohnort der Partei enthalten, 
sind von der Partei auch anonymisiert vorzulegen. Von allen sonstigen Aktenstücken, die 
solche Angaben enthalten, hat das Gericht eine anonymisierte Abschrift herzustellen. Die 
Originale sind ebenfalls unter Verschluss zu halten und geeignet zu verwahren. Diese 
Aktenteile sind von der Einsicht ausgenommen. 

(3) Das Gericht hat der gegnerischen Partei auf deren Antrag die unter Verschluss gehaltene 
Angabe über den Wohnort bekannt zu geben, wenn das berechtigte Interesse der gegne-
rischen Partei an der Angabe das Geheimhaltungsinteresse überwiegt. 

(4) Das Gericht hat über die Anträge nach Abs. 1 und 3 mit unanfechtbarem Beschluss zu 
entscheiden. 
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Gewaltschutzgesetz 
Wegweisung und Betretungsverbot bei Gewalt in Wohnungen 

(Sicherheitspolizeigesetz) 
38a. (1) Ist auf Grund bestimmter Tatsachen, insbesondere wegen eines vorangegangenen 
gefährlichen Angriffs, anzunehmen, es stehe ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit 
oder Freiheit bevor, so sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, 
einen Menschen, von dem die Gefahr ausgeht, aus einer Wohnung, in der ein Gefährdeter 
wohnt, und deren unmittelbarer Umgebung wegzuweisen. Sie haben ihm zur Kenntnis zu 
bringen, auf welchen räumlichen Bereich sich die Wegweisung bezieht; dieser Bereich ist 
nach Maßgabe der Erfordernisse eines wirkungsvollen vorbeugenden Schutzes zu 
bestimmen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 sind die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes ermächtigt, einem Menschen das Betreten eines nach Abs. 1 festzulegenden 
Bereiches zu untersagen; die Ausübung von Zwangsgewalt zur Durchsetzung dieses 
Betretungsverbotes ist jedoch unzulässig. Bei einem Verbot, in die eigene Wohnung zurück-
zukehren, ist besonders darauf Bedacht zu nehmen, daß dieser Eingriff in das Privatleben 
des Betroffenen die Verhältnismäßigkeit (§ 29) wahrt. Die Organe des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes sind ermächtigt, dem Betroffenen alle in seiner Gewahrsame befindlichen 
Schlüssel zur Wohnung abzunehmen; sie sind verpflichtet, ihm Gelegenheit zu geben, 
dringend benötigte Gegenstände des persönlichen Bedarfs mitzunehmen und sich darüber 
zu informieren, welche Möglichkeiten er hat, unterzukommen. Sofern sich die Notwendigkeit 
ergibt, daß der Betroffene die Wohnung, deren Betreten ihm untersagt ist, aufsucht, darf er 
dies nur in Gegenwart eines Organs des öffentlichen Sicherheitsdienstes tun. 

(3) Im Falle eines Betretungsverbotes sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
verpflichtet, vom Betroffenen die Bekanntgabe einer Abgabestelle für Zwecke der Zustellung 
der Aufhebung des Betretungsverbotes oder einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b 
und 382e EO zu verlangen. Unterläßt er dies, kann die Zustellung solcher Schriftstücke so 
lange durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustellversuch erfolgen, bis eine 
Bekanntgabe erfolgt; darauf ist der Betroffene hinzuweisen. 

(4) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind weiters verpflichtet, den Gefährde-
ten von der Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung nach §§ 382b und 382e EO und von 
geeigneten Opferschutzeinrichtungen (§ 25 Abs. 3) zu informieren. 

(5) Bei der Dokumentation der Anordnung eines Betretungsverbotes ist nicht bloß auf die für 
das Einschreiten maßgeblichen Umstände, sondern auch auf jene Bedacht zu nehmen, die 
für ein Verfahren nach §§ 382b und 382e EO von Bedeutung sein können. 

(6) Die Anordnung eines Betretungsverbotes ist der Sicherheitsbehörde unverzüglich 
bekanntzugeben und von dieser binnen 48 Stunden zu überprüfen. Hiezu kann die Sicher-
heitsbehörde alle Einrichtungen und Stellen beiziehen, die zur Feststellung des maßgeb-
lichen Sachverhaltes beitragen können. Die Bezirksverwaltungsbehörde als Sicherheits-
behörde kann überdies die im öffentlichen Sanitätsdienst stehenden Ärzte heranziehen. 
Stellt die Sicherheitsbehörde fest, daß die Voraussetzungen für die Anordnung des Betre-
tungsverbotes nicht bestehen, so hat sie dieses dem Betroffenen gegenüber unverzüglich 
aufzuheben; der Gefährdete ist unverzüglich darüber zu informieren, daß das Betretungs-
verbot aufgehoben werde; die Aufhebung des Betretungsverbotes sowie die Information des 
Gefährdeten haben nach Möglichkeit mündlich oder telefonisch durch ein Organ des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes oder schriftlich durch persönliche Übergabe zu erfolgen. Die nach 
Abs. 2 abgenommenen Schlüssel sind mit Aufhebung des Betretungsverbotes dem Betrof-
fenen auszufolgen, im Falle eines Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
nach §§ 382b und 382e EO bei Gericht zu erlegen. 

(7) Die Einhaltung eines Betretungsverbotes ist zumindest einmal während der ersten drei 
Tage seiner Geltung durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zu überprüfen. Das 
Betretungsverbot endet zwei Wochen nach seiner Anordnung; es endet im Falle eines 
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binnen dieser Frist eingebrachten Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung 
nach §§ 382b und 382e EO mit der Zustellung der Entscheidung des Gerichts an den 
Antragsgegner, spätestens jedoch vier Wochen nach Anordnung des Betretungsverbotes. 
Von der Einbringung eines Antrages auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung nach §§ 
382b und 382e EO hat das Gericht die Sicherheitsbehörde unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. 

Sonstige Verwaltungsübertretungen (Sicherheitspolizeigesetz) 
§ 84. (1) Wer (…) 

2. ein Betretungsverbot gemäß § 38a Abs. 2 missachtet (…) begeht eine Verwaltungs-
übertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 360 Euro, im Falle ihrer Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. (2) (…) 

  Zulässigkeit der Übermittlung (Sicherheitspolizeigesetz) 
§ 56. (1) Die Sicherheitsbehörden dürfen personenbezogene Daten nur übermitteln (…) 

3. an geeignete Opferschutzeinrichtungen (§ 25 Abs. 3), soweit dies zum Schutz gefährdeter 
Menschen erforderlich ist, wobei personenbezogene Daten nur zu Gefährder und gefähr-
deten Personen sowie die Dokumentation (§ 38a Abs. 5) zu übermitteln sind; (…). 

Kriminalpolizeiliche Beratung (Sicherheitspolizeigesetz) 
§ 25. (…) 

(3) Die Bundesministerin für Inneres ist ermächtigt, bewährte geeignete Opferschutz-
einrichtungen vertraglich damit zu beauftragen, Menschen, die von Gewalt einschließlich 
beharrlicher Verfolgung (§ 107a StGB) bedroht sind, zum Zwecke ihrer Beratung und 
immateriellen Unterstützung anzusprechen (Interventionsstellen). Sofern eine solche 
Opferschutzeinrichtung überwiegend der Beratung und Unterstützung von Frauen dient, ist 
der Vertrag gemeinsam mit der Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst 
abzuschließen, sofern eine solche Einrichtung überwiegend der Beratung und Unterstützung 
von Kindern dient, gemeinsam mit dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend. 

Schutz vor Gewalt in Wohnungen (Exekutionsordnung) 
§ 382b. (1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch einen körperlichen 
Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die psychische Gesundheit erheblich 
beeinträchtigendes Verhalten das weitere Zusammenleben unzumutbar macht, auf deren 
Antrag 

 1. das Verlassen der Wohnung und deren unmittelbarer Umgebung aufzutragen 
und 

 2. die Rückkehr in die Wohnung und deren unmittelbare Umgebung zu 
verbieten, 

wenn die Wohnung der Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses des Antragstellers 
dient. 

(2) Bei einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 ist keine Frist zur Einbringung der Klage (§ 
391 Abs. 2) zu bestimmen, wenn die einstweilige Verfügung für längstens sechs Monate 
getroffen wird. 

(3) Verfahren in der Hauptsache im Sinne des § 391 Abs. 2 können Verfahren auf 
Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe, Verfahren über die Aufteilung des 
ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse und Verfahren zur Klärung 
der Benützungsberechtigung an der Wohnung sein. 

Allgemeiner Schutz vor Gewalt (Exekutionsordnung) 
§ 382e. (1) Das Gericht hat einer Person, die einer anderen Person durch einen körperlichen 
Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein die psychische Gesundheit erheblich 
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beeinträchtigendes Verhalten das weitere Zusammentreffen unzumutbar macht, auf deren 
Antrag 

 1. den Aufenthalt an bestimmt zu bezeichnenden Orten zu verbieten und 

 2. aufzutragen, das Zusammentreffen sowie die Kontaktaufnahme mit dem 
Antragsteller zu vermeiden, 

soweit dem nicht schwerwiegende Interessen des Antragsgegners zuwiderlaufen. 

(2) Bei einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 ist keine Frist zur Einbringung der Klage (§ 
391 Abs. 2) zu bestimmen, wenn die einstweilige Verfügung für längstens ein Jahr getroffen 
wird. Gleiches gilt für eine Verlängerung der einstweiligen Verfügung nach Zuwiderhandeln 
durch den Antragsgegner. 

(3) Wird eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 gemeinsam mit einer einstweiligen 
Verfügung nach § 382b Abs. 1 erlassen, so gelten § 382b Abs. 3 und § 382c Abs. 4 
sinngemäß. 

(4) Das Gericht kann mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 die 
Sicherheitsbehörden betrauen. § 382d Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. Im Übrigen sind 
einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 nach den Bestimmungen des Dritten Abschnitts im 
Ersten Teil zu vollziehen. 

Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre (Exekutionsordnung) 
§ 382g. (1) Der Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die Privatsphäre kann 
insbesondere durch folgende Mittel gesichert werden: 

 1. Verbot persönlicher Kontaktaufnahme sowie Verbot der Verfolgung der 
gefährdeten Partei, 

 2. Verbot brieflicher, telefonischer oder sonstiger Kontaktaufnahme, 

 3. Verbot des Aufenthalts an bestimmt zu bezeichnenden Orten, 

 4. Verbot der Weitergabe und Verbreitung von persönlichen Daten und 
Lichtbildern der gefährdeten Partei, 

 5. Verbot, Waren oder Dienstleistungen unter Verwendung personenbezogener 
Daten der gefährdeten Partei bei einem Dritten zu bestellen, 

 6. Verbot, einen Dritten zur Aufnahme von Kontakten mit der gefährdeten Partei 
zu veranlassen. 

(2) Bei einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 Z 1 bis 6 ist keine Frist zur Einbringung der 
Klage (§ 391 Abs. 2) zu bestimmen, wenn die einstweilige Verfügung für längstens ein Jahr 
getroffen wird. Gleiches gilt für eine Verlängerung der einstweiligen Verfügung nach 
Zuwiderhandeln durch den Antragsgegner. 

(3) Das Gericht kann mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen nach Abs. 1 Z 1 und 3 
die Sicherheitsbehörden betrauen. § 382d Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden. Im Übrigen 
sind einstweilige Verfügungen nach Abs. 1 nach den Bestimmungen des Dritten Abschnitts 
im Ersten Teil zu vollziehen. 

Schadenersatz (ABGB) 
… an der geschlechtlichen Selbstbestimmung 

§ 1328. Wer jemanden durch eine strafbare Handlung oder sonst durch Hinterlist, Drohung 
oder Ausnutzung eines Abhängigkeits- oder Autoritätsverhältnisses zur Beiwohnung oder 
sonst zu geschlechtlichen Handlungen missbraucht, hat ihm den erlittenen Schaden und den 
entgangenen Gewinn zu ersetzen sowie eine angemessene Entschädigung für die erlittene 
Beeinträchtigung zu leisten. 
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Mediengesetz 
Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches 

§ 7. (1) Wird in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich eines Menschen in 
einer Weise erörtert oder dargestellt, die geeignet ist, ihn in der Öffentlichkeit bloßzustellen, 
so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die 
erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im 
übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

 1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer 
öffentlichen Sitzung des Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines 
Landtages oder eines Ausschusses eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 

 2. die Veröffentlichung wahr ist und in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
öffentlichen Leben steht, 

 3. nach den Umständen angenommen werden konnte, dass der Betroffene mit 
der Veröffentlichung einverstanden war, 

4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) 
handelt, ohne dass ein Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene 
journalistische Sorgfalt außer acht gelassen hat, oder 

5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der 
Medieninhaber oder einer seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer 
Acht gelassen hat. 

Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen 

§ 7a. (1) Werden in einem Medium der Name, das Bild oder andere Angaben veröffentlicht, 
die geeignet sind, in einem nicht unmittelbar informierten größeren Personenkreis zum 
Bekanntwerden der Identität einer Person zu führen, die 

 1. Opfer einer gerichtlich strafbaren Handlung geworden ist oder (…) 

und werden hiedurch schutzwürdige Interessen dieser Person verletzt, ohne dass wegen 
deren Stellung in der Öffentlichkeit, wegen eines sonstigen Zusammenhanges mit dem 
öffentlichen Leben oder aus anderen Gründen ein überwiegendes Interesse der Öffent-
lichkeit an der Veröffentlichung dieser Angaben bestanden hat, so hat der Betroffene gegen 
den Medieninhaber Anspruch auf Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädi-
gungsbetrag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im Übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz 
anzuwenden. 

(2) Schutzwürdige Interessen des Betroffenen werden jedenfalls verletzt, wenn die 
Veröffentlichung 

 1. im Fall des Abs. 1 Z 1 geeignet ist, einen Eingriff in den höchstpersönlichen 
Lebensbereich oder eine Bloßstellung des Opfers herbeizuführen, (…). 

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

 1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer 
öffentlichen Sitzung des Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines 
Landtages oder eines Ausschusses eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 

 2. die Veröffentlichung der Angaben zur Person amtlich veranlasst war, 
insbesondere für Zwecke der Strafrechtspflege oder der Sicherheitspolizei, 

 3. der Betroffene mit der Veröffentlichung einverstanden war oder diese auf einer 
Mitteilung des Betroffenen gegenüber einem Medium beruht 
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 4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) 
handelt, ohne daß ein Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene 
journalistische Sorgfalt außer acht gelassen hat, oder 

 5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der 
Medieninhaber oder einer seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer 
Acht gelassen hat. 

Verbrechensopfergesetz 
Kreis der Anspruchsberechtigten 

§ 1. (1) Anspruch auf Hilfe haben österreichische Staatsbürger, wenn mit Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen ist, dass sie 

1. durch eine mit einer mehr als sechsmonatigen Freiheitsstrafe bedrohte rechtswidrige und 
vorsätzliche Handlung eine Körperverletzung oder eine Gesundheitsschädigung erlitten 
haben oder 

2. als Unbeteiligte im Zusammenhang mit einer Handlung im inne der Z 1 eine 
Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung erlitten haben, soweit nicht hieraus 
Ansprüche nach dem Amtshaftungsgesetz, BGBl. Nr. 20/1949, bestehen, und ihnen dadurch 
Heilungskosten erwachsen sind oder ihre Erwerbsfähigkeit gemindert ist. Wird die 
österreichische Staatsbürgerschaft erst nach der Handlung im Sinne der Z 1 erworben, 
gebührt die Hilfe nur, sofern diese Handlung im Inland oder auf einem österreichischen Schiff 
oder Luftfahrzeug (Abs. 6 Z 1) begangen wurde. 

 (2) Hilfe ist auch dann zu leisten, wenn 

1. die mit Strafe bedrohte Handlung im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit begangen 
worden ist oder der Täter in entschuldigendem Notstand gehandelt hat, 2. die 
strafgerichtliche Verfolgung des Täters wegen seines Todes, wegen Verjährung oder aus 
einem anderen Grund unzulässig ist oder 

3. der Täter nicht bekannt ist oder wegen seiner Abwesenheit nicht verfolgt werden kann. 

 (3) Wegen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit ist Hilfe nur zu leisten, wenn 1. dieser 
Zustand voraussichtlich mindestens sechs Monate dauern wird oder 

2. durch die Handlung nach Abs. 1 eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1 StGB, BGBl. 
Nr. 60/1974) bewirkt wird. 

(…) 

 (6) Hilfe ist Unionsbürgern sowie Staatsbürgern von Vertragsparteien des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum in gleicher Weise wie österreichischen Staatsbürgern zu 
leisten, wenn die Handlung nach Abs. 1 

1. im Inland oder auf einem österreichischen Schiff oder Luftfahrzeug, unabhängig davon, wo 
sich dieses befindet, begangen wurde oder 

2. im Ausland begangen wurde, die betroffenen Personen ihren rechtmäßigen gewöhnlichen 
Aufenthalt in Österreich haben und die Handlung nach dessen Begründung begangen 
wurde. 

 (7) Hilfe ist ferner den nicht in den Abs. 1 und 6 genannten Personen zu leisten, wenn die 
Handlung nach Abs. 1 nach dem 30. Juni 2005 im Inland oder auf einem österreichischen 
Schiff oder Luftfahrzeug, unabhängig davon, wo sich dieses befindet, begangen wurde und 
sie sich zum Zeitpunkt der Handlung dort rechtmäßig aufgehalten haben. 

 (8) Einer Körperverletzung und einer Gesundheitsschädigung imSinne des Abs. 1 stehen 
die Beschädigung eines am Körper getragenen Hilfsmittels, insbesondere einer Brille, von 
Kontaktlinsen oder von Zahnersatz gleich, wenn die zur Beschädigung führende Handlung 
nach Abs. 1 nach dem 30. Juni 2005 begangen wurde. Der Ersatz und die Reparatur richten 
sich nach § 5 Abs. 2. 
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Hilfeleistungen   

§ 2. Als Hilfeleistungen sind vorgesehen: 

 1. Ersatz des Verdienst- oder Unterhaltsentganges; 
 2. Heilfürsorge 
 a) ärztliche Hilfe, 
 b) Heilmittel, 
 c) Heilbehelfe, 
 d) Anstaltspflege, 
 e) Zahnbehandlung, 
 f) Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit (§ 155 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955); 
 3. orthopädische Versorgung 
 a) Ausstattung mit Körperersatzstücken, orthopädischen und anderen 
Hilfsmitteln, deren Wiederherstellung und Erneuerung, 
 b) Kostenersatz für Änderungen an Gebrauchsgegenständen sowie für die 
Installation behinderungsgerechter Sanitärausstattung, 
 c) Zuschüsse zu den Kosten für die behinderungsgerechte Ausstattung von 
mehrspurigen Kraftfahrzeugen, 
 d) Beihilfen zur Anschaffung von mehrspurigen Kraftfahrzeugen, 
 e) notwendige Reise- und Transportkosten; 
 4. medizinische Rehabilitation 
 a) Unterbringung in Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehabilitation dienen, 
 b) ärztliche Hilfe, Heilmittel und Heilbehelfe, wenn diese Leistungen unmittelbar 
im Anschluss oder im Zusammenhang mit der unter lit. a angeführten Maßnahme 
erforderlich sind, 
 c) notwendige Reise- und Transportkosten; 
 5. berufliche Rehabilitation 
 a) berufliche Ausbildung zur Wiedergewinnung oder Erhöhung der 
Erwerbsfähigkeit, 
 b) Ausbildung für einen neuen Beruf, 
 c) Zuschüsse oder Darlehen (§ 198 Abs. 3 ASVG 1955); 
 6. soziale Rehabilitation 
 a) Zuschuss zu den Kosten für die Erlangung der Lenkerberechtigung, wenn auf 
Grund der Behinderung die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, 
 b) Übergangsgeld (§ 306 ASVG 1955); 
 7. Pflegezulagen, Blindenzulagen; 
 8. Ersatz der Bestattungskosten; 
 9. einkommensabhängige Zusatzleistung; 

10. Pauschalentschädigung für Schmerzengeld. 

Heilfürsorge (insb. Therapiekosten) 

§ 4. (…) (5) Erbringt der Träger der Krankenversicherung auf Grund der Satzung dem 
Beschädigten oder dem Hinterbliebenen einen Kostenzuschuss für psychotherapeutische 
Krankenbehandlung infolge einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1, so sind die Kosten für 
die vom Träger der Krankenversicherung bewilligte Anzahl der Sitzungen, die der 
Beschädigte oder der Hinterbliebene selbst zu tragen hat, bis zur Höhe des dreifachen 
Betrages des Kostenzuschusses des Trägers der Krankenversicherung zu übernehmen. 
Eine Kostenübernahme bis zum angeführten Höchstausmaß erfolgt auch, sofern der Träger 
der Krankenversicherung Kosten im Rahmen der Wahlarzthilfe erstattet. 
Pauschalentschädigung für Schmerzengeld 

 § 6a. Hilfe nach § 2 Z 10 ist für eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1 StGB) infolge 
einer Handlung im Sinne des § 1 Abs. 1 als einmalige Geldleistung im Betrag von 1 000 € zu 
leisten. Zieht die Handlung eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85 StGB) 
nach sich, gebührt ein einmaliger Betrag von 5 000 €.  


